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D ie Umwelt-, insbeson-
dere Klimakrise, zählt zu 
den zentralen Herausfor-
derungen des 21. Jahr-

hunderts. Der Verlust biologischer 
Vielfalt, die fortschreitende Erderwär-
mung sowie die zunehmende Zerstö-
rung mariner Ökosysteme sind nicht 
nur ökologische Probleme, sondern 
stellen zugleich soziale, ökonomische 
und menschenrechtliche Herausfor-
derungen dar. Vor diesem Hinter-
grund veröffentlichte Papst Franziskus 
im Jahr 2015 seine Enzyklika Laudato 
si’ (LS), die weit über den innerkirch-
lichen Raum hinaus Aufmerksamkeit 
erlangte und Diskussionen auslöste. 
Obwohl die Enzyklika primär an die 
katholische Kirche und „alle Men-
schen guten Willens“ adressiert ist, 

enthält sie zugleich eine bemerkens-
werte Analyse globaler Umweltpro-
bleme sowie eine deutliche Kritik 
an politischen und wirtschaftlichen 
Strukturen. Aus völkerrechtlicher 
Perspektive ist insbesondere von In-

teresse, welche Rolle Papst Franziskus 
dem Staat, der internationalen Staa-
tengemeinschaft und dem Umweltvöl-
kerrecht bei der Bewältigung globaler 
Umweltkrisen zuschreibt.

(Völker-)Rechtliche 
Steuerungsinstrumente

Die Enzyklika entstand zeitgleich mit 
bedeutenden internationalen Ent-
wicklungen im Umweltvölkerrecht. 
Im September 2015 verabschiedeten 
die Vereinten Nationen die Agenda 
2030 mit ihren 17 Sustainable De-
velopment Goals (SDGs), während im 
Dezember desselben Jahres das Pari-
ser Klimaschutzübereinkommen be-
schlossen wurde. Gleichwohl zielte die 
Enzyklika Laudato si’ nicht primär auf 
die unmittelbare Beeinflussung dieser 
Prozesse ab. Vielmehr formuliert sie 
einen normativen Orientierungsrah-
men für den Umgang mit der ökologi-
schen Krise und verbindet ökologische 
Fragen mit sozialer Gerechtigkeit, De-
mokratie und globaler Verantwortung. 

Papst Franziskus diagnostiziert 
in der Enzyklika eine umfassende 
ökologische und soziale Krise. Die 
Menschheit habe „niemals […] un-
ser gemeinsames Haus so schlecht be-
handelt und verletzt wie in den letzten 
beiden Jahrhunderten“ (LS 53). Ur-
sache hierfür sei insbesondere ein 
ökonomisches und technokratisches 
Entwicklungsmodell, das natürliche 
Ressourcen ausbeute und ökologische 
Grenzen missachte. Bemerkenswert 
ist dabei, dass Papst Franziskus trotz 
seines Bezugs auf das Anthropozän 
die Lösung der Krise nicht allein im 
wissenschaftlichen Fortschritt sieht. 
Vielmehr weist er dem Staat und sei-
nen politischen Institutionen eine zen-
trale Verantwortung zu. Die gesamte 
Gesellschaft und insbesondere der 
Staat hätten die Pflicht, das Gemein-
wohl zu schützen und zu fördern (LS 

157). Damit verbindet die Enzyklika 
ökologische Verantwortung mit de-
mokratischer Legitimation und rechts-
staatlicher Ordnung.

Besondere Bedeutung misst Papst 
Franziskus dem Recht als Steu- 
erungsinstrument zu. Rechtliche Re-
gelungen sollen Grenzen zulässigen 
menschlichen Verhaltens definieren, 
Umweltzerstörung verhindern und 
Korruption bekämpfen. Zugleich kri-
tisiert die Enzyklika bestehende Voll-
zugsdefizite und das häufige Versagen 
staatlicher Verwaltungen (LS 177 ff.). 
Gesetze dürften nicht zu „toten Buch-
staben“ werden. Die Enzyklika bleibt 
allerdings bewusst offen hinsicht-
lich der konkreten staatsorganisatori-
schen und gesetzlich-instrumentellen 
Ausgestaltung dieser Verantwortung. 
Stattdessen formuliert sie allgemeine 
Leitprinzipien einer demokratisch le-
gitimierten und am Gemeinwohl ori-
entierten Umweltpolitik (LS 163 ff.).

Die zentrale völkerrechtliche Aus-
sage der Enzyklika liegt in der Dia-
gnose eines Mangels an „globalen 
Rahmenbestimmungen“ (LS 173). 
Papst Franziskus kritisiert internatio-
nale Verhandlungsprozesse als häufig 
ineffektiv und fordert stärkere globale 
Regelungsstrukturen zum Schutz der 
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Die Enzyklika bleibt bewusst 
offen hinsichtlich der konkre-
ten staatsorganisatorischen 
und gesetzlich-instrumentellen 
Ausgestaltung der Verantwor-
tung. Stattdessen formuliert 
sie allgemeine Leitprinzipien 
einer demokratisch legitimier-
ten und am Gemeinwohl orien-
tierten Umweltpolitik.
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Umwelt. Diese Kritik bildet den Aus-
gangspunkt für die im Folgenden zu 
untersuchende Frage, ob das beste-
hende Umweltvölkerrecht tatsächlich 
geeignet ist, globale Umweltprobleme 
wirksam zu bewältigen.

Fortentwicklung  
des Umweltvölkerrechts

Die Entwicklung des Umweltvölker-
rechts hat in den letzten drei Jahr-
zehnten enorme Fortschritte gemacht. 
Seit der Rio-Konferenz 1992, auf  
der drei zentrale Umwelt-
konventionen – Klima-
rahmenkonvention, Biodi- 
versitätskonvention und 
Desertifikationskonvention  
– unterzeichnet wur-
den, ist insbesondere das 
Umweltvölkervertragsrecht
quantitativ und qualitativ 
angewachsen. Ein zentrales 
Schlaglicht fällt dabei auf 
das internationale Klima-
schutzrecht, insbesondere 
auf das Pariser Überein-
kommen von 2015. Dieses 
verfolgt das Ziel, den glo-
balen Temperaturanstieg 
deutlich unter 2 Grad Cel-
sius zu halten und Anstren-
gungen zur Begrenzung auf 
1,5 Grad Celsius zu unter-
nehmen. Es konkretisiert damit das 
Ziel der Klimarahmenkonvention der 
Vereinten Nationen (United Nations 
Framework Convention on Climate 
Change, UNFCCC) von 1992, „die 
Stabilisierung der Treibhausgaskon-
zentrationen in der Atmosphäre auf ei-
nem Niveau zu erreichen, auf dem eine 

gefährliche anthropogene Störung des 
Klimasystems verhindert wird“ (Art. 1 
UNFCCC). Anders als das die Klima-
rahmenkonvention ergänzende und 
1997 beschlossene Kyoto-Protokoll 
enthält das Pariser Übereinkommen 
jedoch keine verbindlichen Emis-
sionsminderungsquoten, sondern 
basiert auf einem „pledge-and-review“- 
Mechanismus. Die Vertragsstaaten le-
gen nationale Klimaschutzbeiträge 
fest und überprüfen diese regelmäßig. 
Dieses Modell ermöglicht zwar breite 
internationale Beteiligung, führt je-

doch zugleich zu erheblichen Defizi-
ten hinsichtlich der Verbindlichkeit 
und Durchsetzung des Übereinkom-
mens und seiner Ziele. Bislang reichen 
die bisher an das UNFCCC-Sekre-
tariat gemeldeten nationalen Bei-
träge nicht aus, um die vereinbarten  
Klimaziele zu erreichen. 

Versagt insoweit das Pariser Über-
einkommen instrumentell, um die in 
ihm festgelegten internationalen Kli-
maziele zu erreichen? Jüngst zeigt sich 
eine zunehmende Dynamik gericht-
licher Rechtsfortbildung in Klima-
angelegenheiten. Hervorzuheben ist 
insbesondere das Klimagutachten des 
Internationalen Gerichtshofs (IGH) 
vom Juli 2025. Der Gerichtshof inter-
pretiert das Pariser Übereinkommen 
dahingehend, dass die Vertragsstaaten 
sich selbst dazu bekannt und in den 
Jahren nach 2015 dazu verpflichtet ha-
ben, den globalen Temperaturanstieg 
auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. 
Darüber hinaus erkennt der IGH Kli-

maschutz als völkergewohnheitsrecht-
liche Verpflichtung für alle Staaten an 
– unabhängig davon, ob sie die inter-
nationalen Klimakonventionen rati-
fiziert haben. Daraus können nicht 
nur Schutz- und Anpassungspflichten, 
sondern auch internationale Sorgfalts- 
und Haftungspflichten folgen. Obwohl 
das Gutachten formal nicht bindend 
ist, erzeugt es eine erhebliche Bedeu-
tung für die Auslegung internationa-
ler Verpflichtungen und wirkt sich auf 
die Rechtsprechung internationaler 
und nationaler Gerichte aus.

Diese Entwicklung korrespondiert 
mit einer zunehmenden Rolle natio-
naler und internationaler Gerichte im  
Klimaschutzrecht. Besonders prä-
gend war und ist der Klimabeschluss 
des Bundesverfassungsgerichts vom  
24. März 2021. Das Gericht leitete hierin 
aus dem in Art.  20a  GG verankerten 
Staatsziel Umweltschutz eine Verpflich-
tung des Staates zum Klimaschutz und 
zur Herstellung von Klimaneutrali-
tät ab. Hervorgehoben wurde insbe-
sondere die intertemporale Dimension 
der Freiheitsrechte: Klimaschutz dürfe  
nicht einseitig zulasten zukünftiger Ge-
nerationen aufgeschoben werden. Auch 
der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte hat mit seiner Entschei-
dung in der Sache „Klimaseniorinnen“ 
vom 9. April 2024 die Verbindung zwi-
schen Klimaschutz und Menschenrech-
ten weiter gestärkt. Der Gerichtshof 
erkannte an, dass unzureichende staatli-
che Klimaschutzmaßnahmen die Rech- 
te aus Art. 8 EMRK verletzen können. 

Besonders prägend war der 
Klimabeschluss des Bundes-
verfassungsgerichts vom 24.  
März 2021. Das Gericht leite- 
te hierin aus dem in Art. 20a 
GG verankerten Staatsziel 
Umweltschutz eine Verpflich-
tung des Staates zum Klima-
schutz und zur Herstellung  
von Klimaneutralität ab.

Die Enzyklika entstand zeitgleich mit der der Agenda 2030 mit ihren 17 Sustainable Development Goals (SDGs) 
der Vereinten Nationen und dem Pariser Klimaschutzübereinkommen.
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Biodiversitätsschutz als weiteres 
völkerrechtliches Schlaglicht

Neben dem Klimaschutz bildet der 
Biodiversitätsschutz ein weiteres zen-
trales Feld des Umweltvölkerrechts. 
Das Übereinkommen über die biologi-
sche Vielfalt (kurz: Biodiversitätskon-
vention, CBD) von 1992 verfolgt die 
Ziele der Erhaltung biologischer Viel-
falt, ihrer nachhaltigen Nutzung sowie 
des gerechten Vorteilsausgleichs aus 
genetischen Ressourcen. Gleichwohl 
zeigt sich auch hier ein erhebliches 
Umsetzungsdefizit. Die sogenann-
ten Aichi-Ziele (Aichi Biodiversity Tar-
gets) aus dem Jahr 2010, die bis 2020 
erreicht werden sollten, wurden weit-
gehend verfehlt: Kein einziges der 20 
Ziele wurde vollständig umgesetzt. 

Vor diesem Hintergrund gewann 
der Globale Biodiversitätsrahmen 
(Kunming-Montreal Global Biodi-
versity Framework, GBF) von 2022 
besondere Bedeutung. Die Rahmen-
vereinbarung enthält vier langfristige 
Ziele bis 2050 sowie 23 Handlungs-
ziele bis 2030. Hervorzuheben ist 
insbesondere das „30 by 30“-Ziel, 
wonach bis 2030 mindestens 30 Pro-
zent der Land- und Meeresflächen 
unter Schutz gestellt werden sol-
len. Obwohl das GBF rechtlich nicht 
verbindlich ist, entfaltet es dennoch 
erhebliche politische Steuerungswir-
kungen. Teilweise wurden seine Ziel-
vorgaben bereits in verbindliches 
Recht umgesetzt, etwa durch die Wie-
derherstellungsverordnung der Euro-
päischen Union aus dem Jahr 2024. 
Hier zeigt sich eine bemerkenswerte 
Verschiebung innerhalb des Umwelt-

völkerrechts: Völkerrechtlich nicht 
bindendes sogenanntes Soft Law – 
hier das GBF – entwickelt faktische 
Steuerungswirkungen, indem unter-
zeichnende Staaten unverbindliche 
Ziele in verbindliche Regelwerke um-
setzen. Soft Law entfaltet somit eine 
faktische Bindungswirkung, die in 
ihrer Bedeutungsreichweite zum Teil 
über diejenige klassischer völker-
rechtlicher Verträge hinausgeht. 

Eine besondere Dynamik weist 
derzeit der Meeresnaturschutz auf. 
Das 2023 verabschiedete Hochsee-
schutzabkommen der Vereinten Natio-
nen (UN-Hochseeschutzabkommen) 
gilt als bedeutendster Fortschritt des 
marinen Umweltvölkerrechts der ver-
gangenen Jahre. Es konkretisiert das 
1994 in Kraft getretene Seerechts-
übereinkommen der Vereinten Nati-
onen (United Nations Convention on 
the Law of the Sea, UNCLOS). Ziel 
des UN-Hochseeschutzabkommens 
ist der Schutz und die nachhaltige 
Nutzung biologischer Vielfalt in Ge-
bieten außerhalb nationaler Hoheits-
gewalt, mit anderen Worten auf der 
Hohen See bzw. in internationalen 
Gewässern (Biodiversity Beyond Na-
tional Jurisdiction, BBNJ). Das Ab-
kommen enthält Regelungen über 
Meeresschutzgebiete, Umweltver-
träglichkeitsprüfungen, die faire 
Nutzung von Ressourcen und den 
gerechten Vorteilsausgleich aus ma-
rinen genetischen Ressourcen sowie 
zur internationalen Unterstützung 
und Zusammenarbeit. Im Unter-
schied zu vielen anderen Bereichen 
des Umweltvölkerrechts zeigt sich 
hier eine tatsächliche Fortentwick-

lung verbindlicher völkerrechtlicher 
Normen.  Der internationale See-
gerichtshof (ITLOS) hat die mee-
resumweltschützenden Regelungen 
ebenfalls konkretisiert und ergänzt: 
In seinem Gutachten 2024 stellte er 
fest, dass anthropogene Treibhausgas-
emissionen, die in die Atmosphäre 
gelangen und später von den Ozea-
nen aufgenommen werden, als Ver-
schmutzung der Meeresumwelt im 
Sinne des UN-Seerechtsüberein-
kommens gelten. Hieraus resultie-
ren umfangreiche Schutzpflichten 
der Staaten, insbesondere zur Ver-
hinderung und Verringerung dieser 
Verschmutzung. 

Menschenrechtliche Dimension

Schließlich gewinnt auch die men-
schenrechtliche Dimension des Um-
weltvölkerrechts zunehmend an 
Bedeutung. Das Recht auf eine sau-
bere, gesunde und nachhaltige Umwelt 
wurde inzwischen durch Resolutionen 
der UN-Generalversammlung aner-
kannt und findet zunehmend Eingang 
in internationale Rechtsprechung. 
Sowohl der Interamerikanische Ge-
richtshof für Menschenrechte als auch 
der IGH betonen inzwischen die enge 
Verbindung zwischen Umweltquali-
tät und Menschenrechtsschutz. Zwar 
fehlt bislang ein universell verbindli-
ches Umweltgrundrecht, doch deutet 
die Entwicklung auf eine fortschrei-
tende Verrechtlichung ökologischer 
Schutzpflichten hin. 

Neue Herausforderungen

Insgesamt zeigt sich ein ambivalen-
tes Bild des Umweltvölkerrechts. 
Einerseits bleibt die Weiterentwick-
lung verbindlicher völkerrechtlicher 

Das Recht auf eine saubere,  
gesunde und nachhaltige  
Umwelt wurde inzwischen 
durch Resolutionen der 
UN-Generalversammlung 
anerkannt und findet zuneh-
mend Eingang in internatio-
nale Rechtsprechung.

Nach dem zweiten Vortragsblock diskutierten auf dem Podium (v. l. n. r.): Martin Geilhufe, Prof. Dr. Sabine 
Schlacke, Prof. Dr. Dr. Johannes Wallacher, Präsident der Hochschule für Philosophie München, Dr. Claudia 
Pfrang, Direktorin der Domberg-Akademie in Freising, Dr. Andreas Batlogg SJ und Dr. Florian Schuppe, 
Erzdiözese München und Freising.
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Verträge häufig schleppend und be-
stehende Verpflichtungen werden 
vielfach unzureichend umgesetzt. 
Andererseits gewinnen Soft Law, 
Völkergewohnheitsrecht und gericht-
liche Rechtsfortbildung zunehmend 
an Bedeutung. Gerichte entwickeln 
neue Schutzpflichten, konkretisieren 
internationale Verpflichtungen und 
stärken die Durchsetzbarkeit ökologi-
scher Interessen. Zugleich wird deut-
lich, dass ohne zivilgesellschaftlichen 
Druck wesentliche Fortschritte kaum 
erreichbar wären.

Dennoch kann im Jahr 2026 nicht 
verschwiegen werden, dass internati-
onale Klima- und Biodiversitätsziele 
drohen, verfehlt zu werden. Die USA 
haben Anfang 2026 den Ausstieg aus 
66 internationalen Organisationen 
und Abkommen, darunter die Kli-
marahmenkonvention und das Pari-
ser Übereinkommen, veranlasst. Ist 
die internationale regelbasierte Ord-
nung, deren Kern das Völkerrecht bil-
det, noch von Bedeutung? 

Die Antwort lautet: Ja. Die große 
Mehrzahl von Staaten befolgt das Völ-

kerrecht und insbesondere das Um-
weltvölkerrecht weiterhin. Jüngst 
konnten zudem Lücken geschlossen 
werden, wie das im Januar 2026 in 
Kraft getretene UN-Hochseeschutz-
abkommen zeigt. Hauptproblem des 
Umweltvölkerrechts bleibt aber des-
sen Um- und Durchsetzung. 

Insgesamt kann dennoch ein Funk-
tionieren des Maschinenraums des 
Umweltvölkerrechts konstatiert wer-
den: Die Arbeit auf Vertragsstaaten-
konferenzen sowie 
auf EU- und natio-
nalen Ebenen wird 
trotz geopolitischer 
Herausforderungen 
fortgeführt. Dies 
spiegelt sich auch 
in der Nationalen 
Strategie zur Biolo-
gischen Vielfalt 2030 
(NBS 2030) wider: 
Diese orientiert 
sich in ihren Ziel-
setzungen am GBF. 
Zugleich zielt sie 
auf die Umsetzung 
und Weiterentwick-
lung internationa-
ler Abkommen zum 
Biodiversitätsschutz und die För-
derung von Synergien zwischen  
den Abkommen und der NBS 2030.

Ausblick

Perspektivisch bedarf es angesichts 
zunehmender Bedrohungen zudem  
einer stärkeren Verknüpfung von 
Sicherheits- und Umweltpolitik: 
Klima- und Biodiversitätspolitik ist 
Sicherheitspolitik. Hier besteht Fort-
entwicklungsbedarf auf allen po-
litischen Ebenen. Die vorstehende 

Kurzanalyse bestätigt damit zentrale 
Einsichten der Enzyklika Laudato 
si’. Die ökologische Krise erfordert 
nicht nur technologische Innovatio-
nen, sondern auch politische Verant-
wortung, internationale Kooperation 
und rechtliche Steuerungsfähigkeit. 
Das Umweltvölkerrecht ist dabei kei-
neswegs bedeutungslos oder „zahn-
los“. Seine Wirksamkeit hängt jedoch 
zunehmend von der Verbindung un-
terschiedlicher normativer Ebenen 

ab: verbindlichem Vertragsrecht, Soft 
Law, gerichtlicher Rechtsfortbildung 
und gesellschaftlichem Engagement. 
Gerade in diesem Zusammenspiel 
liegt möglicherweise die entschei-
dende Dynamik zukünftiger ökologi-
scher Transformation.  

Den Vortrag von Prof. Dr. Sabine 
Schlacke haben wir auch als Vi-

deo dokumentiert. Über diesen Link ge-
langen Sie direkt zum Video in unserem 
YouTube-Videokanal. Sie finden das Video 
auch in der Mediathek unserer Website.

Die vorstehende Kurzanalyse 
bestätigt damit zentrale Ein-
sichten der Enzyklika Laudato  

si’. Die ökologische Krise 
erfordert nicht nur techno-
logische Innovationen, son-
dern auch politische Ver-
antwortung, internationale 
Kooperation und rechtliche 
Steuerungsfähigkeit.
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Die Teilnehmenden nutzten die Mittagspause im Atrium sowohl zur Stärkung 
als auch zum Austausch untereinander und mit den Referierenden.
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